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An aie Kollegen
Kommunairedaft 'teure!

Morgen,Dienstag { 29 . Dezember ) ,um 16 Uhr findet in aer ' 'Rathaus¬

korrespondenz n die

Jahre ^ Versammlung
aer Vereinigung der Wiener Kommunalrodakteure statt.

Um pünktliches,zuverlässiges Erscheinen ersuchen
für den Vorstand;

F . X . Friedrich Dr . E . Rollett.

428,6ll Zehngro sc henfa hr gäste am 2b . Dezember.
Wie im Vorjahre war auch heuer die Zahl der Zehngroschenfahr¬

gäste am 24 * Dezember die grösste des Jahres . An diesem Tage sind nicht we¬

niger als I| 28 . 6ll Zehngroschenstücke in die Geldbüchsen aer Strassenbahn-

wagen eingeworfen worden . Im laufenden Jahre sind nur noch an vier Tagen
mehr als [loo . ooo Kleinzonenfahrgäste gefahren,und zwar am 4 . April 4 ° E8 q9,
am lo . Oktober 4 o2 . 566 , am 31 , Oktober 426 . 341 und am 23 . Dezember 4l ° - 57 ° ‘

Am 24 . Dezember war der Verkehr zum Zentralfriedhof so stark,
dass als Verstärkung die Linien 6,18,35 und 74 eingelegt werden mussten.

Meldepflicht des Jahrganges 19 19 bei de r Einw ohn rv 0 rzei chnung.
Nach § 123 der 2 . Durchführungsverordnung zum Einwohnergesetz

ist vom 1 . Jänner 1937 an jede bereits verzeichnete Person,die das 18 . Le¬

bensjahr erreicht,vorpflichtet,sich in den ersten drei Monaten des Kalen¬
derjahres , in dem sie das 18 * Lebensjahr vollendet,zwecks Ergänzung des
Stammblattes bei aer Einwohnermeldestelle der zuständigen Wohngemeinde zu
melden.

In Wien haben sich in den ersten drei Monaten des Kalenderjah¬
res 1937 alle im Jahre 1919 geborenen,in Wien verzeichneten oder verzeich¬

nungspflichtigen Personen ohne Rücksicht auf Geschlecht und Staatsangehö¬
rigkeit beim Besonderen Stadtamt I,Neues Rathaus,St lege 8,ebener Erde,an
Werktagen von 8 Uhr bis 15 Uhr,an Samstagen von 8 Uhr bis 18 Uhr 30 zu melde

Zur Ermöglichung einer raschen Partoionabfertigung wird di © Ent¬

gegennahme der Meldungen nach dem Geburtsmonat der zur Meldung verpflich¬
teten Personen wie folgt geregelt;

Gebur tsm o na t ; Anm eldu ngster min;
Jänner 1919 2,,4 » ,5 # und 7 * dis 9 * Jänner,
Februar 1919 11 , bis 16 . Jänner,
März 1919 18 • bis 23 . Jänner,
April 1919 25 * bis 30 , Jänner,
Mai 1919 1 , bis 6 . Februar,
Juni © 1919 8 . bis 13 . Februar,
Juli 1919 15 * bis 2o , Februar,
August 1919 22 . bis 27 . Februar,
September 1919 1 , bis 6 . März,
Oktober 1919 8 , bis 13 . März,
November 1919 18 . bis 2o , März,
Dezember 1919 22 . bis 24 . ,3 ° • und 31 . Mgrz 1937*

Die Meldung ist grundsätzlich persönlich zu er statten . Für Voll¬
entmündigte , sowie für Personen , die wegen Geisteskrankheit oder Geistes¬
schwäche handlungsunfähig sind,obliegt die Meldepflicht dem im gemeinsamen
Haushalt lebenden gesetzlichen Vertroter,sonst dem Unterstandsgeber . Für
Personen,die infolge ihrer körperlichen Beschaffenheit am Erscheinen behin¬
dert sind,für Blinae,Stumme,Taube una Taubstumme ist zur Anmeldung ein im
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gemeinsamen Hauahalt lebendes Familienmitglied , sonst der Unterstandsgeber

verpflichtet,doch steht es dienten Persone :. .. frei,eine anaere Person zur

Anmeldung schriftlich zu bevollmächtigen.

Mitzubringen sina sämtliche Personaldokumente,insbesondere der

Geburts - ( Tauf - ) schein , der Heimat schein und der Meldezettel.

Anlässlich der Meldung wird - eine Erkennungskarte ausgefolgt,die
über Wun sch mit einem Lichtbild versehen wird ; das Lichtbild im Amernasse

von 5x6 Zentimeter darf nicht aufgezogen sein.

Personen,die verhindert sind , der Meldepflicht zeitgerecht nach¬

zukommen , haben dieser sobald als möglich zu entsprechen und nachzuweisen,

dass es ihnen nicht möglich war,den Termin einzuhalten.

Wer der Meldepflicht nicht nachkommt,wird von der Bezirksver¬

waltungsbehörde mit Geld bis zu J .,000 Schilling oder mit Arrest bis zu

drei Monaten bestraft . Gleiches gilt für Säumige,die erst nach Ablauf der

ersten drei Kaienaermonate der Meldepflicht ent sprechen,sofern sie nicht

nachweisen,dass es ihnen unmöglich war,den festgesetzten Termin einzuhalten

Die persönliche Meldung entfällt bei Insassen von Klöstern,Er¬

ziehung » anst alten , Kinderbewahr ans t alten , Waisenhaus ern ^ Ver sergungshäusern,
Heil - und Pflegeanstalten einschliesslich der Irrenanstalten,Arbeitslagern
des freiwilligen Arbeitsdienstes,Arbeitshäusern,Strafanstalten,Gefangen-

häusern,Anhalte - oder Haftlagern,Bundesanstalten für Erziehungsbedürftige
und dergleichen ; die Entgegennahme der Meldungen in diesen geschlossenen
Unterkünften wird durch Entsendung von Organen des Besonderen St ’adtamtes I

als Einwohnermeldestelle erfolgen.

Hin - und Rüokfahr s oheine und W och enkarten am 5 1 . Dezem ber.
Die Strassenbahndirektion teilt mit,dass die ‘Hin - und Rückfahr-

V

scheine und Wochenkarten der Strassenbahn am 5 l * d » zur Rückfahrt schon von
11 Uhr an gelten.

•*• # *■* • *“* • **“ • ^ • "" # # — • *'* • '*

Haushaltungsschu le der Stadt Wien .
An der Hauahaltungsschule der Stadt Wien, 6 . ,Brückengas so 5,

und 5 . ,Petrusgasse lo,beginnen im Jänner neue Vormittags - und Abendkurse

für bürgerliche und feine Küche sowie neue Nachmittags - und Abendkurse

für Woissnähen,Flicken und Kleidermachon,ebenso neue Serviorkurse . Prospek¬
te und Auskünfte in der Schulkanzlei,Fernruf B 25 - I4.- I9.
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